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Systematischer Verstoß gegen geltendes Recht?  
Verhandlung des Hamburger Oberverwaltungsgerichtes  
zur Bahnbenutzung am "Helmut Schmidt-Airport" 

Am Mittwoch, den 18.09.2019 wird am Oberverwaltungsgericht (OVG) zur 
Bahnbenutzungsregelung am Hamburger Verkehrsflughafen „Helmut 
Schmidt“ verhandelt. Die Ausgangslage stellt ein klassisches „David gegen 
Goliath“ dar. Auf der einen Seite sind die vom überbordenden Fluglärm be-
troffenen und unter den ständigen Regelmissachtungen leidenden Bürge-
rinnen und Bürger; auf der anderen Seite die Deutsche Flugsicherung 
GmbH, der kommerzielle Flughafenbetreiber und die Hamburger Wirt-
schaftsbehörde. 

Viel wird davon abhängen, ob die Richter schlicht den Ausführungen der Beklagten 
und Beigeladenen glauben wollen oder ob sie sich ein eigenes Bild vom Sachverhalt 
machen möchten. Sollte letzteres zutreffen, werden Beweisanträge notwendig. Mit 
Hilfe dieser ist zu ermitteln, in welchem Ausmaß die Bahnbenutzungsregeln einge-
halten oder missachtet werden. Um diese Frage rechtsverbindlich zu klären, bedarf 
es unabhängiger Sachverständiger. Es muss jedem Beteiligten klar sein, dass sich 
allein auf die Ausführungen der DFS GmbH, FHG und der BWVI zu verlassen, grob 
fahrlässig ist! 

Grundsätzlich gibt es zwei Entscheidungsoptionen für das Oberverwaltungsgericht: 

Das OVG erkennt – auch unter Verweis auf die entsprechenden Ausführungen im 
Planfeststellungsbeschluss (1998) sowie dem Oberverwaltungsgerichtsurteil 
(2001) – die hohe Relevanz der Bahnbenutzungsregelung (d.h. die Gesamtheit al-
ler Regeln und Ausnahmen) zum Schutz der Bevölkerung vor vermeidbarem – und 
damit unzumutbarem – Fluglärm an. Es weist daher mit besonderem Nachdruck 
die DFS GmbH darauf hin, alle im Luftfahrthandbuch aufgeführten Regelbestand-
teile strikt einzuhalten und diese Einhaltung tageweise umfassend, transparent 
und öffentlich zu dokumentieren. Darüber hinaus weist das OVG die BWVI an, die Pr
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für einen sicheren und geordneten Betriebsablauf notwendigen Einschränkungen 
bei den Koordinationseckwerten (vor allem die Absenkung der Anzahl an Starts 
und Landungen in der letzten und ersten Betriebsstunde) umgehend gegenüber 
der DFS GmbH sowie der FHG anzuordnen und auf eine strikte Umsetzung zu 
achten. 

Alternativ hierzu kann das OVG Folgendes beschließen: 

Das OVG erkennt an, dass die Bahnbenutzungsregelung veraltet ist, da sie nahezu 
an keinem Betriebstag eingehalten wird. Aus diesem Grund ordnet das OVG an, 
dass insbesondere die Ungleichbeachtung der verschiedenen Regelungsbestand-
teile zu beenden ist. Das Gericht urteilt daher, dass die BWVI die Betriebsgeneh-
migung am Hamburger Verkehrsflughafen „Helmut Schmidt“ unverzüglich dahin-
gehend zu ändern hat, dass alle bisher im Luftfahrthandbuch aufgeführten Rege-
lungsbestandteile ersatzlos gestrichen werden. Hierzu verweist sie auch auf die 
entsprechende Beschlusslage der Fluglärmschutzkommission (FLSK). 

Es wird somit spannend für alle Beteiligten.  

Die Verhandlung ist öffentlich: 

Oberverwaltungsgericht Hamburg 

18.09.2019 um 11:00 Uhr, Raum 5.01 

Lübeckertordamm 4, 20090 Hamburg 

Für Rückfragen:  

Martin Mosel 
Mobil (0151) 50893239 
Mail presse@baw-fluglaerm.de 
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